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Bedeutung der Steuererklärung 2008
Diese Steuererklärung dient der Veranlagung der Staats- und Gemeindesteuern für
das Jahr 2008 und gleichzeitig für die Veranlagung der direkten Bundessteuer 2008,
sofern der Kanton Appenzell A.Rh. für deren Erhebung zuständig ist. Das Steuer-
erklärungsformular ist so ausgestaltet, dass die Veranlagungsbehörden daraus die
Angaben für die Veranlagung beider Steuern entnehmen können. Ungeachtet einer
teilweisen Steuerpflicht in anderen Kantonen oder Staaten ist das gesamte Ein-
kommen und Vermögen im In- und Ausland in der Steuererklärung aufzuführen.

Eine Steuererklärung 2008 haben steuerpflichtige Personen einzureichen, die am 
31. Dezember 2008 
■ im Kanton Appenzell A.Rh. ihren Wohnsitz hatten;
■ im Kanton Appenzell A.Rh. Eigentümer von Liegenschaften oder Inhaber von

Geschäftsbetrieben oder Betriebsstätten waren (beschränkte Steuerpflicht
kraft wirtschaftlicher Zugehörigkeit). In einem solchen Fall genügt das Ein-
reichen einer Kopie der Steuererklärung des Wohnsitzkantons 
(siehe  Merkblatt 1).

Wer hat eine Steuererklärung
2008 einzureichen?
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Allgemeine Hinweise
Diese Wegleitung soll Ihnen das Ausfüllen der Formulare und Beilagen erleichtern.
Sie finden darin auf alle wesentlichen Fragen eine Antwort. Individuelle Beson-
derheiten können in einer Wegleitung nicht behandelt werden, soll diese noch
überblickbar bleiben. Spezielle Hinweise finden Sie in der linken bzw. rechten Spalte
der Wegleitung.

Wenn Sie in den nachfolgenden Erläuterungen auf eine bestimmte Frage keine
Antwort finden, wenden Sie sich bitte an die Kantonale Steuerverwaltung (Adresse
siehe Seite 40). Für ergänzende Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Auszufüllende Formulare

Von jeder steuerpflichtigen Person auszufüllen sind:

■ das Steuererklärungsformular (Formular 1),
■ das Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (Formular 2).

Die übrigen Formulare für Berufskosten, für Schulden, für freiwillige Zuwendungen,
für Versicherungsprämien und Sparzinsen, für Krankheits- und Unfallkosten, behin-
derungsbedingte Kosten sowie für Liegenschaften sind lediglich bei Bedarf auszu-
füllen. Dasselbe gilt für die Fragebogen für Landwirte und für steuerpflichtige
Personen mit selbständigem Erwerb. 

Welche Formulare im Einzelnen zur Verfügung stehen, ist bei den entsprechenden
Erläuterungen ausdrücklich vermerkt. Eine Übersicht über die wichtigsten Formulare
findet sich auch auf Seite 14 dieser Wegleitung.

Sie erhalten die benötigten Formulare im Doppel. Steuererklärung sowie
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (Formulare 1 und 2) sind auf den vorbe-
druckten Exemplaren einzureichen. Aus der ebenfalls in doppelter Ausführung bei-
liegenden Formulargarnitur (Formulare 4 bis 6) sind die benötigten Formulare her-
auszutrennen.

Einreichung der Steuererklärung und weiterer Unterlagen

Zusammen mit der Steuererklärung und dem Wertschriften- und Guthabenverzeich-
nis (Formulare 1 und 2) sind einzureichen:

■ die im Einzelfall benötigten Formulare;
■ die Bescheinigungen und Aufstellungen für jene Positionen, bei denen dies

ausdrücklich verlangt ist;
■ die Belege, soweit dies bei einzelnen Positionen ausdrücklich verlangt wird.

Weitere Belege und Rechnungen sind bereitzuhalten und werden von der Steuer-
behörde bei Bedarf einverlangt. Das Einreichen auf Verlangen ist bei einzelnen
Formularen ausdrücklich vermerkt. 

Die Aufbewahrung derartiger Belege ist insbesondere im Bereich der steuermin-
dernden Positionen (Abzüge vom Einkommen, Schulden) zu beachten. Können die
geltend gemachten Abzüge auf Verlangen nicht belegt werden, muss damit gerech-
net werden, dass der Abzug nicht gewährt werden kann. In derartigen Fällen blei-
ben steuerstrafrechtliche Massnahmen vorbehalten (siehe Seite 37).

Zweckmässiges Vorgehen

Bevor Sie die Steuererklärung ausfüllen, beschaffen Sie sich bitte alle notwendigen
Unterlagen wie beispielsweise:

■ den/die Lohnausweis/e, vom Arbeitgeber ausgefüllt (auch für Nebenbeschäfti-
gungen);

■ den Nachtrag der Zinsgutschriften für das Jahr 2008 in den Spar- und Depo-
sitenheften;

■ die Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken, Steuerauszüge;
■ die Jahresrechnungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) der in der Steuer-

periode 2008 abgeschlossenen Geschäftsjahre;

Die Ziffern der Wegleitung
entsprechen den Ziffern der
Steuererklärung.

Bitte beachten Sie, dass
Briefe, die Sie der Steuer-
erklärung beilegen, erst bei
deren Bearbeitung gelesen
werden. Schreiben, auf die
Sie innert nützlicher Frist
eine Antwort erwarten, sollten
aus diesem Grund mit separa-
ter Post versandt werden.

Der Lohnausweis 
(Formular 11) ist durch den
Arbeitgeber zu Handen der
steuerpflichtigen Personen
auszufüllen.

Fehlende Formulare und
Merkblätter können bei der
Kantonalen Steuerverwaltung
bezogen werden (Adresse
Seite 40).

Für elektronisch ausgefüllte
Steuererklärungen sind auch
die Hinweise auf Seite 5 zu
beachten.

Belege, die noch nicht mit
der Steuererklärung einge-
reicht werden müssen, sind
mindestens solange aufzube-
wahren, bis die Veranlagung
rechtskräftig ist.

1. Schritt
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■ die Belege (Rechnungen) 2008 für die Weiterbildungs- und Umschulungs-
kosten, den Liegenschaftsunterhalt, die Krankheits- und Unfallkosten sowie
behinderungsbedingte Kosten, die freiwilligen Zuwendungen sowie für die
Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge (2. Säule);

■ die Bescheinigungen der Versicherungsgesellschaften über den Steuerwert
(Rückkaufswert inkl. Überschussanteile der steuerbaren Lebensversicherungen)

Füllen Sie anschliessend das Wertschriften- und Guthabenverzeichnis sowie die wei-
teren benötigten Formulare aus und erstellen Sie die bei einzelnen Positionen ver-
langten Aufstellungen.

Haben Sie alle Unterlagen beisammen und die oben erwähnten Formulare ausge-
füllt, so übertragen Sie die entsprechenden Ergebnisse in die Steuererklärung und
füllen die übrigen, für Sie in Betracht fallenden Positionen aus.

Steuerpflicht, Unterschrift und Vertretung

Volljährige Personen sind selbständig steuerpflichtig. Minderjährige Kinder werden
grundsätzlich zusammen mit dem Inhaber oder der Inhaberin des elterlichen
Sorgerechts besteuert. Für Einkommen aus Erwerbstätigkeit werden Minderjährige
jedoch selbständig besteuert.

Die in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten werden ungeachtet des Güterstandes
gemeinsam besteuert. Sie müssen eine gemeinsame Steuererklärung einreichen, die
von beiden Ehegatten zu unterzeichnen ist. Fehlt eine Unterschrift, ist sie innert der
angesetzten Nachfrist einzureichen. Nach unbenutzter Frist wird die vertragliche
Vertretung unter Ehegatten angenommen, d.h. der handelnde Ehegatte bindet mit
seiner Unterschrift auch den andern Ehegatten.

Als alleinstehende steuerpflichtige Personen gelten ledige, getrennt lebende,
geschiedene oder verwitwete Personen.

Sie können sich im Veranlagungsverfahren durch eine Drittperson (Steuerberater,
Treuhänder usw.) vertreten lassen, soweit keine persönliche Mitwirkung erforderlich
ist. Ein solches Vertretungsverhältnis, das bis zum schriftlichen Widerruf gilt, ist der
Kantonalen Steuerverwaltung schriftlich anzuzeigen, d.h. der Vertreter hat sich
durch eine von Ihnen ausgestellte schriftliche Vollmacht auszuweisen. Liegt eine sol-
che Vollmacht vor, werden insbesondere Auflagen, Steuerveranlagungen und
Steuerrechnungen in der Regel der bevollmächtigten Person zugestellt. Das Gleiche
gilt für das nichtschriftliche Verfahren. Nicht delegierbar ist die Verpflichtung zur
persönlichen Unterzeichnung der Steuererklärung und zur persönlichen
Auskunftserteilung. 

Falls Sie ins Ausland wegziehen oder bereits weggezogen sind, bitten wir Sie, uns
eine Zustelladresse in der Schweiz bekanntzugeben, damit wir Ihnen die entspre-
chenden Verfügungen rechtsgültig zustellen können.

Einreichefrist der Steuererklärung, Gesuch um Fristverlängerung

Die Steuererklärung sowie die erforderlichen Beilagen sind bis zum Einreichetermin
gemäss Seite 1 der Steuererklärung an die Kantonale Steuerverwaltung einzurei-
chen. Auf Gesuch hin kann eine angemessene Fristverlängerung gewährt werden.
Ein derartiges Gesuch ist vor Ablauf der Einreichefrist an die Kantonale Steuerver-
waltung zu richten (separate Telefonnummer, siehe Seite 40).

Rückerstattung der Verrechnungssteuer

Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf den Fälligkeiten 2008 erfolgt im
Kanton Appenzell A.Rh. in der Regel durch Verrechnung mit ausstehenden Staats-
und Gemeindesteuern. 

Massnahmen bei nicht oder unkorrekt ausgefüllter Steuererklärung

Die Nichtbeachtung der Mitwirkungspflichten im Veranlagungsverfahren kann eine
Ermessensveranlagung sowie Steuerstrafen zur Folge haben (Näheres siehe Seite
37). Es liegt in Ihrem und im Interesse der Steuerbehörden, solche Konsequenzen zu
vermeiden.

2. Schritt

3. Schritt

Die Steuererklärung ist in
jedem Fall persönlich zu
unterzeichnen. Unterschriften
von beauftragten Vertretern
sind nicht zulässig. Mit Ihrer
Unterschrift bescheinigen
Sie, dass die Steuererklärung
wahrheitsgetreu und vollstän-
dig ausgefüllt ist.

Das Formular Vertretungs-
vollmacht (51.0.3) erhalten
Sie bei der Kant. Steuerver-
waltung. Es steht auch unter
www.ar.ch /steuerverwaltung
im Internet zur Verfügung.

Gesuch um Fristverlängerung
einfach und bequem unter 
www.ar.ch /steuerverwaltung
elektronisch stellen.

Der Anspruch auf Rücker-
stattung der Verrechnungs-
steuer ist im Wertschriften-
und Guthabenverzeichnis
(Formular 2) geltend zu
machen. Nähere Ausführun-
gen hierzu finden Sie auf den
Seiten 25 bis 31 dieser
Wegleitung.
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Richtiges Ausfüllen der Steuererklärung
Damit die Veranlagungsbehörden Ihre Steuererklärung rationell verarbeiten können,
bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:

■ Identifikation
Versehen Sie alle Formulare und Beilagen mit Ihrem Namen und Ihrer Register-
Nummer. Diese finden Sie auf der ersten Seite der Steuererklärung direkt ober-
halb des Barcodes.

■ Auswahlfelder
Bei Auswahlfeldern      ist die zutreffende Angabe anzukreuzen     .

■ Eingabefelder
Tragen Sie Ihre Angaben nur in die mit diesem Hintergrund gekennzeichneten
Felder ein: 

■ Zahlenfelder
Zahlen sind eingemittet und freistehend in die hellen Felder einzutragen (rechts-
bündig). Das Verbinden oder Überschneiden von Ziffern ist unbedingt zu ver-
meiden:

■ Schriftfarbe
Verwenden Sie für Ihre Eintragungen einen blauen oder schwarzen Kugel-
schreiber oder Filzstift.

Ausfüllen mit elektronischen Hilfsmitteln

Wenn Sie über einen Internet-Anschluss verfügen, können Sie die Steuererklärung
(mit integrierter Wegleitung) und die wichtigsten Formulare unter der Adresse
www.ar.ch/steuerverwaltung abrufen, herunterladen und offline ausfüllen.

Die Steuererklärung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch mit den im
Handel erhältlichen PC-Programmen privater Anbieter ausgefüllt werden. Beachten
Sie bitte, dass diese Programme durch die Kantonale Steuerverwaltung nicht geprüft
worden sind.

Wenn das PC-Programm eigene Formulare ausdruckt, werden diese nur akzeptiert,
wenn sie die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

■ Die Formulare müssen in bezug auf Gestaltung und Inhalt mit den Original-
formularen identisch sein.

■ Die ausgedruckten Einzelblätter sind entsprechend dem jeweiligen
Originalformular zusammenzuheften.

■ Der Ausdruck hat in schwarzer Schrift auf weissem Grund zu erfolgen.
■ Sämtliche Ausdrucke sind zur Identifikation mindestens mit Ihrem Namen und

Ihrer Register-Nummer zu versehen (z.B. in der Kopf- oder Fusszeile).
■ Sämtliche Ausdrucke müssen an den dafür vorgesehenen Stellen datiert und

unterzeichnet werden.

Einreichen der elektronisch ausgefüllten Steuererklärung

Wird die Steuererklärung elektronisch erstellt, ist folgendes zu beachten:

■ In die Original-Steuererklärung ist das Total der Einkünfte zu übertragen
(Seite 2 unten). Die Steuererklärung ist auf Seite 4 unten zu datieren und zu
unterschreiben. 

■ Im Wertschriftenverzeichnis sind alle Fragen auf Seite 1 zu beantworten. 
Das Total Wertschriftenvermögen und -erträge ist auf das Originalformular
zu übertragen (Seite 3 unten). Das Wertschriftenverzeichnis ist auf Seite 1
unten zu datieren und zu unterschreiben.

■ Die ausgedruckten PC-Steuerformulare sind beizulegen.

Die Einreichung der beiden unterzeichneten Original-Formulare, in der die Total-
ergebnisse übertragen sind, ist aus rechtlichen Gründen erforderlich. Nur die
Originalsteuererklärung erlaubt eine rasche Eingangserfassung mittels vorgedruck-
tem Barcode. Sie dient zudem als Dossierumschlag.
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richtig:

falsch:

Kann das PC-Programm 
die amtlichen Formulare
bedrucken, dürfen die Steuer-
erklärung und das
Wertschriften- und Guthaben-
verzeichnis (Formulare 1 und
2) zum Bedrucken nicht 
zerschnitten werden.




